
(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt
im Zweifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung
von Verhältnissen derselben Art.

§§ 114, 115

(weggefallen)

Titel 2

Willenserkl ärung

§ 116

Geheimer Vorbehalt

Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich
der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu
wollen. Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem anderen
gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt kennt.

§ 117

Scheingeschäft

(1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen
gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur
zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig.

(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechts-
geschäft verdeckt, so finden die für das verdeckte Rechts-
geschäft geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 118

Mangel der Ernstlichkeit

Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in
der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernst-
lichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig.

§ 119

Anfechtbarkeit wegen Irrtums

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über
deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses
Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die
Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie
bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Wür-
digung des Falles nicht abgegeben haben würde.

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der
Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder der
Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden.

§ 120

Anfechtbarkeit
wegen falscher Übermittlung

Eine Willenserklärung, welche durch die zur Über-
mittlung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig
übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraus-
setzung angefochten werden wie nach § 119 eine irr-
tümlich abgegebene Willenserklärung.

§ 121

Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120
ohne schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nach-
dem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungs-
grund Kenntnis erlangt hat. Die einem Abwesenden
gegenüber erfolgte Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt,
wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich abgesendet
worden ist.

(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit
der Abgabe der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen
sind.

§ 122

Schadensersatzpflicht des Anfechtenden

(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder
auf Grund der §§ 119, 120 angefochten, so hat der
Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber
abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten den
Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte
dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung
vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses
hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gültig-
keit der Erklärung hat.

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der
Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfecht-
barkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte
(kennen musste).

§ 123

Anfechtbarkeit
wegen Täuschung oder Drohung

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arg-
listige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung
bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.

(2) Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine
Erklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben war,
nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte
oder kennen musste. Soweit ein anderer als derjenige,
welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, aus
der Erklärung unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die
Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täu-
schung kannte oder kennen musste.

§ 124

Anfechtungsfrist

(1) Die Anfechtung einer nach § 123 anfechtbaren
Willenserklärung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.

(2) Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung
mit dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberech-
tigte die Täuschung entdeckt, im Falle der Drohung mit
dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufhört. Auf
den Lauf der Frist finden die für die Verjährung geltenden
Vorschriften der §§ 206, 210 und 211 entsprechende
Anwendung.

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der
Abgabe der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 2, ausgegeben zu Bonn am 8. Januar 2002 85



§ 125

Nichtigkeit wegen Formmangels

Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vor-
geschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel
der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im
Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge.

§ 126

Schriftform

(1) Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben,
so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglau-
bigten Handzeichens unterzeichnet werden.

(2) Bei einem Vertrag muss die Unterzeichnung der
Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über
den Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenom-
men, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.

(3) Die schriftliche Form kann durch die elektronische
Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein
anderes ergibt.

(4) Die schriftliche Form wird durch die notarielle
Beurkundung ersetzt.

§ 126a

Elektronische Form

(1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche
Form durch die elektronische Form ersetzt werden, so
muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen
hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz versehen.

(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien jeweils ein
gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeich-
neten Weise elektronisch signieren.

§ 126b

Textform

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss
die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauer-
haften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise
abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der
Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namens-
unterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.

§ 127

Vereinbarte Form

(1) Die Vorschriften des § 126, des § 126a oder des
§ 126b gelten im Zweifel auch für die durch Rechts-
geschäft bestimmte Form.

(2) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten
schriftlichen Form genügt, soweit nicht ein anderer Wille
anzunehmen ist, die telekommunikative Übermittlung
und bei einem Vertrag der Briefwechsel. Wird eine solche
Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126
entsprechende Beurkundung verlangt werden.

(3) Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten
elektronischen Form genügt, soweit nicht ein anderer
Wille anzunehmen ist, auch eine andere als die in § 126a
bestimmte elektronische Signatur und bei einem Vertrag
der Austausch von Angebots- und Annahmeerklärung, die
jeweils mit einer elektronischen Signatur versehen sind.
Wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine
dem § 126a entsprechende elektronische Signierung
oder, wenn diese einer der Parteien nicht möglich ist, eine
dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden.

§ 127a

Gerichtlicher Vergleich

Die notarielle Beurkundung wird bei einem gerichtlichen
Vergleich durch die Aufnahme der Erklärungen in ein nach
den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes Pro-
tokoll ersetzt.

§ 128

Notarielle Beurkundung

Ist durch Gesetz notarielle Beurkundung eines Vertrags
vorgeschrieben, so genügt es, wenn zunächst der Antrag
und sodann die Annahme des Antrags von einem Notar
beurkundet wird.

§ 129

Öffentliche Beglaubigung

(1) Ist durch Gesetz für eine Erklärung öffentliche
Beglaubigung vorgeschrieben, so muss die Erklärung
schriftlich abgefasst und die Unterschrift des Erklärenden
von einem Notar beglaubigt werden. Wird die Erklärung
von dem Aussteller mittels Handzeichens unterzeichnet,
so ist die in § 126 Abs. 1 vorgeschriebene Beglaubigung
des Handzeichens erforderlich und genügend.

(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch die nota-
rielle Beurkundung der Erklärung ersetzt.

§ 130

Wirksamwerden der
Willenserklärung gegenüber Abwesenden

(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen gegen-
über abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit
abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem
sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen
vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.

(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne
Einfluss, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder
geschäftsunfähig wird.

(3) Diese Vorschriften finden auch dann Anwendung,
wenn die Willenserklärung einer Behörde gegenüber ab-
zugeben ist.

§ 131

Wirksamwerden
gegenüber nicht voll Geschäftsfähigen

(1) Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähigen
gegenüber abgegeben, so wird sie nicht wirksam, bevor
sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht.
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(2) Das Gleiche gilt, wenn die Willenserklärung einer in

der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person gegenüber

abgegeben wird. Bringt die Erklärung jedoch der in der

Geschäftsfähigkeit beschränkten Person lediglich einen

rechtlichen Vorteil oder hat der gesetzliche Vertreter seine

Einwilligung erteilt, so wird die Erklärung in dem Zeitpunkt

wirksam, in welchem sie ihr zugeht.

§ 132

Ersatz des Zugehens durch Zustellung

(1) Eine Willenserklärung gilt auch dann als zugegan-

gen, wenn sie durch Vermittlung eines Gerichtsvollziehers

zugestellt worden ist. Die Zustellung erfolgt nach den

Vorschriften der Zivilprozessordnung.

(2) Befindet sich der Erklärende über die Person des-

jenigen, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben ist,

in einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Unkenntnis

oder ist der Aufenthalt dieser Person unbekannt, so kann

die Zustellung nach den für die öffentliche Zustellung einer

Ladung geltenden Vorschriften der Zivilprozessordnung

erfolgen. Zuständig für die Bewilligung ist im ersteren

Falle das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Erklärende

seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen

Wohnsitzes seinen Aufenthalt hat, im letzteren Falle

das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Person, welcher

zuzustellen ist, den letzten Wohnsitz oder in Ermangelung

eines inländischen Wohnsitzes den letzten Aufenthalt

hatte.

§ 133

Auslegung einer Willenserklärung

Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirk-

liche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen

Sinne des Ausdrucks zu haften.

§ 134

Gesetzliches Verbot

Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot

verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein

anderes ergibt.

§ 135

Gesetzliches Veräußerungsverbot

(1) Verstößt die Verfügung über einen Gegenstand

gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur den

Schutz bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nur die-

sen Personen gegenüber unwirksam. Der rechtsgeschäft-

lichen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die im Wege

der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung

erfolgt.

(2) Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche

Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden

entsprechende Anwendung.

§ 136

Behördliches Veräußerungsverbot

Ein Veräußerungsverbot, das von einem Gericht oder

von einer anderen Behörde innerhalb ihrer Zuständigkeit

erlassen wird, steht einem gesetzlichen Veräußerungs-

verbot der in § 135 bezeichneten Art gleich.

§ 137

Rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot

Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches

Recht kann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen

oder beschränkt werden. Die Wirksamkeit einer Verpflich-

tung, über ein solches Recht nicht zu verfügen, wird durch

diese Vorschrift nicht berührt.

§ 138

Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten

verstößt, ist nichtig.

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch

das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der

Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der

erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder

einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile ver-

sprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen

Missverhältnis zu der Leistung stehen.

§ 139

Teilnichtigkeit

Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das

ganze Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzunehmen

ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen

sein würde.

§ 140

Umdeutung

Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den Erfor-

dernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das

letztere, wenn anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei

Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde.

§ 141

Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts

(1) Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenigen,

welcher es vorgenommen hat, bestätigt, so ist die Bestä-

tigung als erneute Vornahme zu beurteilen.

(2) Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien be-

stätigt, so sind diese im Zweifel verpflichtet, einander zu

gewähren, was sie haben würden, wenn der Vertrag von

Anfang an gültig gewesen wäre.

§ 142

Wirkung der Anfechtung

(1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten,

so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen.

(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste,

wird, wenn die Anfechtung erfolgt, so behandelt, wie wenn

er die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder

hätte kennen müssen.

§ 143

Anfechtungserklärung

(1) Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber

dem Anfechtungsgegner.
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(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag der andere
Teil, im Falle des § 123 Abs. 2 Satz 2 derjenige, welcher
aus dem Vertrag unmittelbar ein Recht erworben hat.

(3) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, das einem
anderen gegenüber vorzunehmen war, ist der andere der
Anfechtungsgegner. Das Gleiche gilt bei einem Rechts-
geschäft, das einem anderen oder einer Behörde gegen-
über vorzunehmen war, auch dann, wenn das Rechtsge-
schäft der Behörde gegenüber vorgenommen worden ist.

(4) Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft anderer Art ist
Anfechtungsgegner jeder, der auf Grund des Rechts-
geschäfts unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt hat.
Die Anfechtung kann jedoch, wenn die Willenserklärung
einer Behörde gegenüber abzugeben war, durch Erklä-
rung gegenüber der Behörde erfolgen; die Behörde soll
die Anfechtung demjenigen mitteilen, welcher durch das
Rechtsgeschäft unmittelbar betroffen worden ist.

§ 144

Bestätigung des

anfechtbaren Rechtsgeschäfts

(1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das
anfechtbare Rechtsgeschäft von dem Anfechtungs-
berechtigten bestätigt wird.

(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das Rechts-
geschäft bestimmten Form.

Titel 3

Vertrag

§ 145

Bindung an den Antrag

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags
anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er
die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

§ 146

Erlöschen des Antrags

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegen-
über abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenüber
nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird.

§ 147

Annahmefrist

(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann
nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch von einem
mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen
Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrag.

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann
nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in
welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter
regelmäßigen Umständen erwarten darf.

§ 148

Bestimmung einer Annahmefrist

Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine
Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der
Frist erfolgen.

§ 149

Verspätet zugegangene Annahmeerklärung

Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene
Annahmeerklärung dergestalt abgesendet worden, dass
sie bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zu-
gegangen sein würde, und musste der Antragende dies
erkennen, so hat er die Verspätung dem Annehmenden
unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung anzu-
zeigen, sofern es nicht schon vorher geschehen ist. Verzö-
gert er die Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme
als nicht verspätet.

§ 150

Verspätete und abändernde Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer
Antrag.

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkun-
gen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung ver-
bunden mit einem neuen Antrag.

§ 151

Annahme ohne Erklärung

gegenüber dem Antragenden

Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags
zustande, ohne dass die Annahme dem Antragenden
gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche
Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder
der Antragende auf sie verzichtet hat. Der Zeitpunkt, in
welchem der Antrag erlischt, bestimmt sich nach dem
aus dem Antrag oder den Umständen zu entnehmenden
Willen des Antragenden.

§ 152

Annahme bei notarieller Beurkundung

Wird ein Vertrag notariell beurkundet, ohne dass beide
Teile gleichzeitig anwesend sind, so kommt der Vertrag
mit der nach § 128 erfolgten Beurkundung der Annahme
zustande, wenn nicht ein anderes bestimmt ist. Die Vor-
schrift des § 151 Satz 2 findet Anwendung.

§ 153

Tod oder Geschäfts-

unfähigkeit des Antragenden

Das Zustandekommen des Vertrags wird nicht dadurch
gehindert, dass der Antragende vor der Annahme stirbt
oder geschäftsunfähig wird, es sei denn, dass ein anderer
Wille des Antragenden anzunehmen ist.

§ 154

Offener Einigungs-

mangel; fehlende Beurkundung

(1) Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte
eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung
auch nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden
soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen. Die Ver-
ständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht bin-
dend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat.

(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags
verabredet worden, so ist im Zweifel der Vertrag nicht
geschlossen, bis die Beurkundung erfolgt ist.
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(2) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet,

sein künftiges Vermögen oder einen Bruchteil seines

künftigen Vermögens zu übertragen oder mit einem

Nießbrauch zu belasten, ist nichtig.

(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet,

sein gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines

gegenwärtigen Vermögens zu übertragen oder mit einem

Nießbrauch zu belasten, bedarf der notariellen Beurkun-

dung.

(4) Ein Vertrag über den Nachlass eines noch lebenden

Dritten ist nichtig. Das Gleiche gilt von einem Vertrag über

den Pflichtteil oder ein Vermächtnis aus dem Nachlass

eines noch lebenden Dritten.

(5) Absatz 4 gilt nicht für einen Vertrag, der unter künf-

tigen gesetzlichen Erben über den gesetzlichen Erbteil

oder den Pflichtteil eines von ihnen geschlossen wird. Ein

solcher Vertrag bedarf der notariellen Beurkundung.

§ 311c

Erstreckung auf Zubehör

Verpflichtet sich jemand zur Veräußerung oder Belastung

einer Sache, so erstreckt sich diese Verpflichtung im

Zweifel auch auf das Zubehör der Sache.

U n t e r t i t e l  2

B e s o n d e r e  V e r t r i e b s f o r m e n*)

§ 312

Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften

(1) Bei einem Vertrag zwischen einem Unternehmer

und einem Verbraucher, der eine entgeltliche Leistung

zum Gegenstand hat und zu dessen Abschluss der Ver-

braucher

1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeits-

platz oder im Bereich einer Privatwohnung,

2. anlässlich einer vom Unternehmer oder von einem Drit-

ten zumindest auch im Interesse des Unternehmers

durchgeführten Freizeitveranstaltung oder

3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in

Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zugäng-

licher Verkehrsflächen

bestimmt worden ist (Haustürgeschäft), steht dem Ver-

braucher ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dem Ver-

braucher kann anstelle des Widerrufsrechts ein Rück-

gaberecht nach § 356 eingeräumt werden, wenn zwischen

dem Verbraucher und dem Unternehmer im Zusammen-

hang mit diesem oder einem späteren Geschäft auch eine

ständige Verbindung aufrechterhalten werden soll.

*) Amtlicher Hinweis:

Dieser Untertitel dient der Umsetzung

1. der Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985

betreffend den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von

Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (ABl. EG Nr. L 372 S. 31),

2. der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertrags-

abschlüssen im Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19) und

3. der Artikel 10, 11 und 18 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte

rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, ins-

besondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt

(„Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“, ABl. EG

Nr. L 178 S. 1).

(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs-

oder Rückgaberecht muss auf die Rechtsfolgen des § 357

Abs. 1 und 3 hinweisen.

(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht un-

beschadet anderer Vorschriften nicht bei Versicherungs-

verträgen oder wenn

1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhand-

lungen, auf denen der Abschluss des Vertrags beruht,

auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers

geführt worden sind oder

2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort

erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 40 Euro

nicht übersteigt oder

3. die Willenserklärung des Verbrauchers von einem

Notar beurkundet worden ist.

§ 312a

Verhältnis zu anderen Vorschriften

Unterfällt ein Haustürgeschäft zugleich den Regelungen

über Verbraucherdarlehensverträge oder Finanzierungs-

hilfen (§§ 491 bis 504) oder über Teilzeit-Wohnrechtever-

träge (§§ 481 bis 487) oder erfüllt ein Haustürgeschäft

zugleich die Voraussetzungen eines Geschäfts nach § 11

oder § 15h des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer

Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge

aus ausländischen Investmentanteilen, nach § 23 des

Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften oder nach § 4

des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer am Fernunter-

richt, so finden nur die Vorschriften über diese Geschäfte

Anwendung.

§ 312b

Fernabsatzverträge

(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung

von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen,

die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher

unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunika-

tionsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der

Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernab-

satz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems

erfolgt.

(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikations-

mittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Ver-

trags zwischen einem Verbraucher und einem Unter-

nehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der

Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbeson-

dere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails

sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste.

(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden

keine Anwendung auf Verträge

1. über Fernunterricht (§ 1 des Fernunterrichtsschutz-

gesetzes),

2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481),

3. über Finanzgeschäfte, insbesondere Bankgeschäfte,

Finanz- und Wertpapierdienstleistungen und Versiche-

rungen sowie deren Vermittlung, ausgenommen Dar-

lehensvermittlungsverträge,

4. über die Veräußerung von Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten, die Begründung, Veräußerung

und Aufhebung von dinglichen Rechten an Grund-
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stücken und grundstücksgleichen Rechten sowie über

die Errichtung von Bauwerken,

5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder

sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Be-

darfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am

Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern im

Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert

werden,

6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Be-

reichen Unterbringung, Beförderung, Lieferung von

Speisen und Getränken sowie Freizeitgestaltung,

wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss ver-

pflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten

Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen

Zeitraums zu erbringen,

7. die geschlossen werden

a) unter Verwendung von Warenautomaten oder auto-

matisierten Geschäftsräumen oder

b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf

Grund der Benutzung von öffentlichen Fernspre-

chern, soweit sie deren Benutzung zum Gegen-

stand haben.

§ 312c

Unterrichtung des

Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen

(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher rechtzeitig

vor Abschluss eines Fernabsatzvertrags in einer dem

eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden

Weise klar und verständlich zu informieren über

1. die Einzelheiten des Vertrags, für die dies in der

Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungs-

gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmt ist,

und

2. den geschäftlichen Zweck des Vertrags.

Bei Telefongesprächen muss der Unternehmer seine

Identität und den geschäftlichen Zweck des Vertrags

bereits zu Beginn des Gesprächs ausdrücklich offen

legen.

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher die in der

Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungs-

gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten

Informationen in dem dort bestimmten Umfang und der

dort bestimmten Art und Weise alsbald, spätestens bis

zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren

spätestens bei Lieferung an den Verbraucher, in Textform

mitzuteilen.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Dienstleistungen, die unmit-

telbar durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln er-

bracht werden, sofern diese Leistungen in einem Mal

erfolgen und über den Betreiber der Fernkommunikations-

mittel abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich in

diesem Fall aber über die Anschrift der Niederlassung des

Unternehmers informieren können, bei der er Beanstan-

dungen vorbringen kann.

(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwen-

dung von Fernkommunikationsmitteln und weitergehende

Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften blei-

ben unberührt.

§ 312d

Widerrufs- und Rückgabe-

recht bei Fernabsatzverträgen

(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzver-

trag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des Wider-

rufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die

Lieferung von Waren ein Rückgaberecht nach § 356 ein-

geräumt werden.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355

Abs. 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung der Informationspflichten

gemäß § 312c Abs. 2, bei der Lieferung von Waren nicht

vor dem Tage ihres Eingangs beim Empfänger, bei der

wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor

dem Tage des Eingangs der ersten Teillieferung und

bei Dienstleistungen nicht vor dem Tage des Vertrags-

schlusses; § 355 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung.

(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung

auch, wenn der Unternehmer mit der Ausführung der

Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Ver-

brauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder

der Verbraucher diese selbst veranlasst hat.

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein ande-

res bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträgen

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation

angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen

Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund

ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung ge-

eignet sind oder schnell verderben können oder deren

Verfalldatum überschritten würde,

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen

oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger

vom Verbraucher entsiegelt worden sind,

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illus-

trierten,

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistun-

gen, oder

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlos-

sen werden.

§ 312e

Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr

(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des

Abschlusses eines Vertrags über die Lieferung von Waren

oder über die Erbringung von Dienstleistungen eines

Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektronischen

Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden

1. angemessene, wirksame und zugängliche technische

Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der

Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung

erkennen und berichtigen kann,

2. die in der Rechtsverordnung nach Artikel 241 des

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche

bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von

dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen,

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf

elektronischem Wege zu bestätigen und

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestim-

mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in

wiedergabefähiger Form zu speichern.
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Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1
Nr. 3 gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für die
sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen
abrufen können.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung,
wenn der Vertrag ausschließlich durch individuelle Kom-
munikation geschlossen wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
und Satz 2 findet keine Anwendung, wenn zwischen Ver-
tragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes
vereinbart wird.

(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund an-
derer Vorschriften bleiben unberührt. Steht dem Kunden
ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, beginnt die Wider-
rufsfrist abweichend von § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor
Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten.

§ 312f

Abweichende Vereinbarungen

Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit
nicht ein anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des
Verbrauchers oder Kunden abgewichen werden. Die
Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nicht ein
anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch
anderweitige Gestaltungen umgangen werden.

U n t e r t i t e l  3

A n p a s s u n g  u n d
B e e n d i g u n g  v o n  V e r t r ä g e n

§ 313

Störung der Geschäftsgrundlage

(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Ver-
trags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwie-
gend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht
oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Ver-
änderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des
Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere
der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das
Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet
werden kann.

(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich,
wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des
Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen.

(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder
einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil
vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktritts-
rechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur
Kündigung.

§ 314

Kündigung von Dauer-

schuldverhältnissen aus wichtigem Grund

(1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündi-
genden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des
Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Inter-
essen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur
vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kün-
digungsfrist nicht zugemutet werden kann.

(2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer
Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach
erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder
nach erfolgloser Abmahnung zulässig. § 323 Abs. 2 findet
entsprechende Anwendung.

(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemes-
senen Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund
Kenntnis erlangt hat.

(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen,
wird durch die Kündigung nicht ausgeschlossen.

U n t e r t i t e l  4

E i n s e i t i g e
L e i s t u n g s b e s t i m m u n g s r e c h t e

§ 315

Bestimmung der Leistung durch eine Partei

(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließen-
den bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass
die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist.

(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber
dem anderen Teil.

(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen er-
folgen, so ist die getroffene Bestimmung für den anderen
Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Ent-
spricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung
durch Urteil getroffen; das Gleiche gilt, wenn die Bestim-
mung verzögert wird.

§ 316

Bestimmung der Gegenleistung

Ist der Umfang der für eine Leistung versprochenen
Gegenleistung nicht bestimmt, so steht die Bestimmung
im Zweifel demjenigen Teil zu, welcher die Gegenleistung
zu fordern hat.

§ 317

Bestimmung der Leistung durch einen Dritten

(1) Ist die Bestimmung der Leistung einem Dritten
überlassen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass sie nach
billigem Ermessen zu treffen ist.

(2) Soll die Bestimmung durch mehrere Dritte erfolgen,
so ist im Zweifel Übereinstimmung aller erforderlich; soll
eine Summe bestimmt werden, so ist, wenn verschiedene
Summen bestimmt werden, im Zweifel die Durchschnitts-
summe maßgebend.

§ 318

Anfechtung der Bestimmung

(1) Die einem Dritten überlassene Bestimmung der
Leistung erfolgt durch Erklärung gegenüber einem der
Vertragschließenden.

(2) Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen
Irrtums, Drohung oder arglistiger Täuschung steht nur
den Vertragschließenden zu; Anfechtungsgegner ist der
andere Teil. Die Anfechtung muss unverzüglich erfolgen,
nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfech-
tungsgrund Kenntnis erlangt hat. Sie ist ausgeschlossen,
wenn 30 Jahre verstrichen sind, nachdem die Bestim-
mung getroffen worden ist.
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Titel 4

Draufgabe, Vertragsstrafe

§ 336

Auslegung der Draufgabe

(1) Wird bei der Eingehung eines Vertrags etwas als

Draufgabe gegeben, so gilt dies als Zeichen des Ab-

schlusses des Vertrags.

(2) Die Draufgabe gilt im Zweifel nicht als Reugeld.

§ 337

Anrechnung oder Rückgabe der Draufgabe

(1) Die Draufgabe ist im Zweifel auf die von dem Geber

geschuldete Leistung anzurechnen oder, wenn dies nicht

geschehen kann, bei der Erfüllung des Vertrags zurück-

zugeben.

(2) Wird der Vertrag wieder aufgehoben, so ist die

Draufgabe zurückzugeben.

§ 338

Draufgabe bei zu ver-

tretender Unmöglichkeit der Leistung

Wird die von dem Geber geschuldete Leistung infolge

eines Umstands, den er zu vertreten hat, unmöglich oder

verschuldet der Geber die Wiederaufhebung des Vertrags,

so ist der Empfänger berechtigt, die Draufgabe zu be-

halten. Verlangt der Empfänger Schadensersatz wegen

Nichterfüllung, so ist die Draufgabe im Zweifel anzu-

rechnen oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei der

Leistung des Schadensersatzes zurückzugeben.

§ 339

Verwirkung der Vertragsstrafe

Verspricht der Schuldner dem Gläubiger für den Fall,

dass er seine Verbindlichkeit nicht oder nicht in gehöriger

Weise erfüllt, die Zahlung einer Geldsumme als Strafe, so

ist die Strafe verwirkt, wenn er in Verzug kommt. Besteht

die geschuldete Leistung in einem Unterlassen, so tritt die

Verwirkung mit der Zuwiderhandlung ein.

§ 340

Strafversprechen für Nichterfüllung

(1) Hat der Schuldner die Strafe für den Fall ver-

sprochen, dass er seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, so

kann der Gläubiger die verwirkte Strafe statt der Erfüllung

verlangen. Erklärt der Gläubiger dem Schuldner, dass er

die Strafe verlange, so ist der Anspruch auf Erfüllung aus-

geschlossen.

(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadens-

ersatz wegen Nichterfüllung zu, so kann er die verwirkte

Strafe als Mindestbetrag des Schadens verlangen. Die

Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht aus-

geschlossen.

§ 341

Strafversprechen für nicht gehörige Erfüllung

(1) Hat der Schuldner die Strafe für den Fall ver-

sprochen, dass er seine Verbindlichkeit nicht in gehöriger

Weise, insbesondere nicht zu der bestimmten Zeit, erfüllt,

so kann der Gläubiger die verwirkte Strafe neben der

Erfüllung verlangen.

(2) Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadens-
ersatz wegen der nicht gehörigen Erfüllung zu, so findet
die Vorschrift des § 340 Abs. 2 Anwendung.

(3) Nimmt der Gläubiger die Erfüllung an, so kann er die
Strafe nur verlangen, wenn er sich das Recht dazu bei der
Annahme vorbehält.

§ 342

Andere als Geldstrafe

Wird als Strafe eine andere Leistung als die Zahlung
einer Geldsumme versprochen, so finden die Vorschriften
der §§ 339 bis 341 Anwendung; der Anspruch auf Scha-
densersatz ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger die
Strafe verlangt.

§ 343

Herabsetzung der Strafe

(1) Ist eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so
kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den
angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Bei der
Beurteilung der Angemessenheit ist jedes berechtigte
Interesse des Gläubigers, nicht bloß das Vermögens-
interesse, in Betracht zu ziehen. Nach der Entrichtung der
Strafe ist die Herabsetzung ausgeschlossen.

(2) Das Gleiche gilt auch außer in den Fällen der §§ 339,
342, wenn jemand eine Strafe für den Fall verspricht, dass
er eine Handlung vornimmt oder unterlässt.

§ 344

Unwirksames Strafversprechen

Erklärt das Gesetz das Versprechen einer Leistung für
unwirksam, so ist auch die für den Fall der Nichterfüllung
des Versprechens getroffene Vereinbarung einer Strafe
unwirksam, selbst wenn die Parteien die Unwirksamkeit
des Versprechens gekannt haben.

§ 345

Beweislast

Bestreitet der Schuldner die Verwirkung der Strafe, weil
er seine Verbindlichkeit erfüllt habe, so hat er die Erfüllung
zu beweisen, sofern nicht die geschuldete Leistung in
einem Unterlassen besteht.

Titel 5

Rücktritt; Widerrufs- und
Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen

U n t e r t i t e l  1

R ü c k t r i t t*)

§ 346

Wirkungen des Rücktritts

(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt
vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht
zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nut-
zungen herauszugeben.

*) Amtlicher Hinweis:

Dieser Untertitel dient auch der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu

bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für

Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).
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(2) Statt der Rückgewähr hat der Schuldner Wertersatz
zu leisten, soweit

1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur
des Erlangten ausgeschlossen ist,

2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, ver-
äußert, belastet, verarbeitet oder umgestaltet hat,

3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat
oder untergegangen ist; jedoch bleibt die durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene
Verschlechterung außer Betracht.

Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der
Berechnung des Wertersatzes zugrunde zu legen.

(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt,

1. wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel
erst während der Verarbeitung oder Umgestaltung des
Gegenstandes gezeigt hat,

2. soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den
Untergang zu vertreten hat oder der Schaden bei ihm
gleichfalls eingetreten wäre,

3. wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die
Verschlechterung oder der Untergang beim Berechtig-
ten eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt
beobachtet hat, die er in eigenen Angelegenheiten
anzuwenden pflegt.

Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben.

(4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht
aus Absatz 1 nach Maßgabe der §§ 280 bis 283 Scha-
densersatz verlangen.

§ 347

Nutzungen und Verwendungen nach Rücktritt

(1) Zieht der Schuldner Nutzungen entgegen den
Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft nicht, obwohl
ihm das möglich gewesen wäre, so ist er dem Gläubiger
zum Wertersatz verpflichtet. Im Falle eines gesetzlichen
Rücktrittsrechts hat der Berechtigte hinsichtlich der Nut-
zungen nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, die er in
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

(2) Gibt der Schuldner den Gegenstand zurück, leistet
er Wertersatz oder ist seine Wertersatzpflicht gemäß § 346
Abs. 3 Nr. 1 oder 2 ausgeschlossen, so sind ihm not-
wendige Verwendungen zu ersetzen. Andere Aufwen-
dungen sind zu ersetzen, soweit der Gläubiger durch
diese bereichert wird.

§ 348

Erfüllung Zug-um-Zug

Die sich aus dem Rücktritt ergebenden Verpflichtungen
der Parteien sind Zug um Zug zu erfüllen. Die Vorschriften
der §§ 320, 322 finden entsprechende Anwendung.

§ 349

Erklärung des Rücktritts

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem
anderen Teil.

§ 350

Erlöschen des

Rücktrittsrechts nach Fristsetzung

Ist für die Ausübung des vertraglichen Rücktrittsrechts
eine Frist nicht vereinbart, so kann dem Berechtigten von
dem anderen Teil für die Ausübung eine angemessene

Frist bestimmt werden. Das Rücktrittsrecht erlischt,
wenn nicht der Rücktritt vor dem Ablauf der Frist erklärt
wird.

§ 351

Unteilbarkeit des Rücktrittsrechts

Sind bei einem Vertrag auf der einen oder der anderen

Seite mehrere beteiligt, so kann das Rücktrittsrecht nur

von allen und gegen alle ausgeübt werden. Erlischt das

Rücktrittsrecht für einen der Berechtigten, so erlischt es

auch für die übrigen.

§ 352

Aufrechnung nach Nichterfüllung

Der Rücktritt wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit

wird unwirksam, wenn der Schuldner sich von der Ver-

bindlichkeit durch Aufrechnung befreien konnte und

unverzüglich nach dem Rücktritt die Aufrechnung erklärt.

§ 353

Rücktritt gegen Reugeld

Ist der Rücktritt gegen Zahlung eines Reugelds vorbe-

halten, so ist der Rücktritt unwirksam, wenn das Reugeld

nicht vor oder bei der Erklärung entrichtet wird und der

andere Teil aus diesem Grunde die Erklärung unverzüglich

zurückweist. Die Erklärung ist jedoch wirksam, wenn das

Reugeld unverzüglich nach der Zurückweisung entrichtet

wird.

§ 354

Verwirkungsklausel

Ist ein Vertrag mit dem Vorbehalt geschlossen, dass der

Schuldner seiner Rechte aus dem Vertrag verlustig sein

soll, wenn er seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, so ist der

Gläubiger bei dem Eintritt dieses Falles zum Rücktritt von

dem Vertrag berechtigt.

U n t e r t i t e l  2*)

W i d e r r u f s -  u n d  R ü c k g a b e -
r e c h t  b e i  V e r b r a u c h e r v e r t r ä g e n

§ 355

Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Wider-

rufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an

seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete Willens-

erklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht

widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung

enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung

der Sache innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem

Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die

rechtzeitige Absendung.

*) Amtlicher Hinweis:

Dieser Untertitel dient der Umsetzung

1. Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend

den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von Geschäfts-

räumen geschlossenen Verträgen (ABl. EG Nr. L 372 S. 31),

2. Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf

bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeit-

nutzungsrechten an Immobilien (ABl. EG Nr. L 280 S. 82) und

3. Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen

im Fernabsatz (ABl. EG Nr. L 144 S. 19).
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(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem

Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung über sein

Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den Erfordernissen

des eingesetzten Kommunikationsmittels seine Rechte

deutlich macht, in Textform mitgeteilt worden ist, die auch

Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der

Widerruf zu erklären ist, und einen Hinweis auf den Frist-

beginn und die Regelung des Absatzes 1 Satz 2 enthält.

Sie ist vom Verbraucher bei anderen als notariell beurkun-

deten Verträgen gesondert zu unterschreiben oder mit

einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen.

Ist der Vertrag schriftlich abzuschließen, so beginnt die

Frist nicht zu laufen, bevor dem Verbraucher auch eine

Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers

oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags

zur Verfügung gestellt werden. Ist der Fristbeginn streitig,

so trifft die Beweislast den Unternehmer.

(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs

Monate nach Vertragsschluss. Bei der Lieferung von

Waren beginnt die Frist nicht vor dem Tage ihres Eingangs

beim Empfänger.

§ 356

Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen

(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies

ausdrücklich durch Gesetz zugelassen ist, beim Ver-

tragsschluss auf Grund eines Verkaufsprospekts im Ver-

trag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht ersetzt

werden. Voraussetzung ist, dass

1. im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete Belehrung

über das Rückgaberecht enthalten ist,

2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit

des Unternehmers eingehend zur Kenntnis nehmen

konnte und

3. dem Verbraucher das Rückgaberecht in Textform ein-

geräumt wird.

(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufs-

frist, die jedoch nicht vor Erhalt der Sache beginnt, und nur

durch Rücksendung der Sache oder, wenn die Sache

nicht als Paket versandt werden kann, durch Rücknahme-

verlangen ausgeübt werden. § 355 Abs. 1 Satz 2 findet

entsprechende Anwendung.

§ 357

Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe

(1) Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden,

soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die Vorschriften

über den gesetzlichen Rücktritt entsprechende An-

wendung. Die in § 286 Abs. 3 bestimmte Frist beginnt

mit der Widerrufs- oder Rückgabeerklärung des Ver-

brauchers.

(2) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufs-

rechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Sache

durch Paket versandt werden kann. Kosten und Gefahr

der Rücksendung trägt bei Widerruf und Rückgabe der

Unternehmer. Wenn ein Widerrufsrecht besteht, dürfen

dem Verbraucher bei einer Bestellung bis zu einem Betrag

von 40 Euro die regelmäßigen Kosten der Rücksendung

vertraglich auferlegt werden, es sei denn, dass die ge-

lieferte Ware nicht der bestellten entspricht.

(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2

Satz 1 Nr. 3 Wertersatz für eine durch die bestimmungs-

gemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Ver-

schlechterung zu leisten, wenn er spätestens bei Ver-

tragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine

Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden.

Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich

auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. § 346

Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn der

Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß

belehrt worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis

erlangt hat.

(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

§ 358

Verbundene Verträge

(1) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines

Vertrags über die Lieferung einer Ware oder die Erbrin-

gung einer anderen Leistung durch einen Unternehmer

gerichtete Willenserklärung wirksam widerrufen, so ist er

auch an seine auf den Abschluss eines mit diesem Vertrag

verbundenen Verbraucherdarlehensvertrags gerichtete

Willenserklärung nicht mehr gebunden.

(2) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines

Verbraucherdarlehensvertrags gerichtete Willenserklä-

rung wirksam widerrufen, so ist er auch an seine auf den

Abschluss eines mit diesem Verbraucherdarlehensvertrag

verbundenen Vertrags über die Lieferung einer Ware oder

die Erbringung einer anderen Leistung gerichtete Willens-

erklärung nicht mehr gebunden. Kann der Verbraucher die

auf den Abschluss des verbundenen Vertrags gerichtete

Willenserklärung nach Maßgabe dieses Untertitels wider-

rufen, gilt allein Absatz 1 und sein Widerrufsrecht aus

§ 495 Abs. 1 ist ausgeschlossen. Erklärt der Verbraucher

im Falle des Satzes 2 dennoch den Widerruf des Ver-

braucherdarlehensvertrags, gilt dies als Widerruf des ver-

bundenen Vertrags gegenüber dem Unternehmer gemäß

Absatz 1.

(3) Ein Vertrag über die Lieferung einer Ware oder die

Erbringung einer anderen Leistung und ein Verbraucher-

darlehensvertrag sind verbunden, wenn das Darlehen

ganz oder teilweise der Finanzierung des anderen Ver-

trags dient und beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit

bilden. Eine wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzu-

nehmen, wenn der Unternehmer selbst die Gegenleistung

des Verbrauchers finanziert, oder im Falle der Finanzie-

rung durch einen Dritten, wenn sich der Darlehensgeber

bei der Vorbereitung oder dem Abschluss des Ver-

braucherdarlehensvertrags der Mitwirkung des Unterneh-

mers bedient.

(4) § 357 gilt für den verbundenen Vertrag entsprechend.

Im Falle des Absatzes 1 sind jedoch Ansprüche auf Zah-

lung von Zinsen und Kosten aus der Rückabwicklung des

Verbraucherdarlehensvertrags gegen den Verbraucher

ausgeschlossen. Der Darlehensgeber tritt im Verhältnis

zum Verbraucher hinsichtlich der Rechtsfolgen des Wider-

rufs oder der Rückgabe in die Rechte und Pflichten des

Unternehmers aus dem verbundenen Vertrag ein, wenn

das Darlehen dem Unternehmer bei Wirksamwerden des

Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist.

(5) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs-

oder Rückgaberecht muss auf die Rechtsfolgen nach

den Absätzen 1 und 2 Satz 1 und 2 hinweisen.
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§ 359

Einwendungen bei verbundenen Verträgen

Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darlehens
verweigern, soweit Einwendungen aus dem verbundenen
Vertrag ihn gegenüber dem Unternehmer, mit dem er den
verbundenen Vertrag geschlossen hat, zur Verweigerung
seiner Leistung berechtigen würden. Dies gilt nicht, wenn
das finanzierte Entgelt 200 Euro nicht überschreitet, sowie
bei Einwendungen, die auf einer zwischen diesem Unter-
nehmer und dem Verbraucher nach Abschluss des Ver-
braucherdarlehensvertrags vereinbarten Vertragsände-
rung beruhen. Kann der Verbraucher Nacherfüllung ver-
langen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst
verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

§§ 360, 361

(weggefallen)

A b s c h n i t t  4

E r l ö s c h e n  d e r
S c h u l d v e r h ä l t n i s s e

Titel 1

Erfüllung

§ 362

Erlöschen durch Leistung

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete
Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.

(2) Wird an einen Dritten zum Zwecke der Erfüllung
geleistet, so findet die Vorschrift des § 185 Anwendung.

§ 363

Beweislast bei Annahme als Erfüllung

Hat der Gläubiger eine ihm als Erfüllung angebotene
Leistung als Erfüllung angenommen, so trifft ihn die Be-
weislast, wenn er die Leistung deshalb nicht als Erfüllung
gelten lassen will, weil sie eine andere als die geschuldete
Leistung oder weil sie unvollständig gewesen sei.

§ 364

Annahme an Erfüllungs statt

(1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger
eine andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungs
statt annimmt.

(2) Übernimmt der Schuldner zum Zwecke der Be-
friedigung des Gläubigers diesem gegenüber eine neue
Verbindlichkeit, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass
er die Verbindlichkeit an Erfüllungs statt übernimmt.

§ 365

Gewährleistung bei Hingabe an Erfüllungs statt

Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen Dritten
oder ein anderes Recht an Erfüllungs statt gegeben, so hat
der Schuldner wegen eines Mangels im Recht oder wegen
eines Mangels der Sache in gleicher Weise wie ein Verkäu-
fer Gewähr zu leisten.

§ 366

Anrechnung der
Leistung auf mehrere Forderungen

(1) Ist der Schuldner dem Gläubiger aus mehreren
Schuldverhältnissen zu gleichartigen Leistungen verpflich-
tet und reicht das von ihm Geleistete nicht zur Tilgung
sämtlicher Schulden aus, so wird diejenige Schuld getilgt,
welche er bei der Leistung bestimmt.

(2) Trifft der Schuldner keine Bestimmung, so wird zu-
nächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schul-
den diejenige, welche dem Gläubiger geringere Sicherheit
bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem Schuldner
lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld
und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig
getilgt.

§ 367

Anrechnung auf Zinsen und Kosten

(1) Hat der Schuldner außer der Hauptleistung Zinsen
und Kosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der
ganzen Schuld nicht ausreichende Leistung zunächst auf
die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Haupt-
leistung angerechnet.

(2) Bestimmt der Schuldner eine andere Anrechnung,
so kann der Gläubiger die Annahme der Leistung ablehnen.

§ 368

Quittung

Der Gläubiger hat gegen Empfang der Leistung auf Ver-
langen ein schriftliches Empfangsbekenntnis (Quittung) zu
erteilen. Hat der Schuldner ein rechtliches Interesse, dass
die Quittung in anderer Form erteilt wird, so kann er die
Erteilung in dieser Form verlangen.

§ 369

Kosten der Quittung

(1) Die Kosten der Quittung hat der Schuldner zu tragen
und vorzuschießen, sofern nicht aus dem zwischen ihm
und dem Gläubiger bestehenden Rechtsverhältnis sich
ein anderes ergibt.

(2) Treten infolge einer Übertragung der Forderung oder
im Wege der Erbfolge an die Stelle des ursprünglichen
Gläubigers mehrere Gläubiger, so fallen die Mehrkosten
den Gläubigern zur Last.

§ 370

Leistung an den Überbringer der Quittung

Der Überbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die
Leistung zu empfangen, sofern nicht die dem Leistenden
bekannten Umstände der Annahme einer solchen Er-
mächtigung entgegenstehen.

§ 371

Rückgabe des Schuldscheins

Ist über die Forderung ein Schuldschein ausgestellt
worden, so kann der Schuldner neben der Quittung Rück-
gabe des Schuldscheins verlangen. Behauptet der Gläu-
biger, zur Rückgabe außerstande zu sein, so kann der
Schuldner das öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlan-
gen, dass die Schuld erloschen sei.
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